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Eidgenössische Abstimmung vom 7. März 2021

Freihandelsabkommen mit Indonesien: 
Ein Ja für den nachhaltigen Handel

Das fortschrittliche Freihandelsabkom-
men zwischen der Schweiz und  
Indonesien ermöglicht den Schweizer 
Firmen einen besseren Zugang zu  
einem Markt mit 260 Millionen Ein- 
wohnern. Gleichzeitig werden  
verbindliche Umwelt- und Sozial-
standards zum ersten Mal in einem 
solchen Abkommen festgeschrieben.  
Das Handelsabkommen ist somit  
auch richtungsweisend für den Ab-
schluss von weiteren Abkommen.  
Der Kantonalvorstand des Bündner 
Gewerbeverbands stimmt dem  
Freihandelsabkommen mit Indonesien 
einstimmig zu.

Bl. Das umfassende Freihandelsabkommen 
wurde zwischen den EFTA-Staaten (Island, 
Liechtenstein, Norwegen und Schweiz) und 
Indonesien unterzeichnet. Die EFTA hat so-
mit als erste Partnerin in Europa ein sol-
ches Abkommen mit Indonesien abge-
schlossen. Als Exportnation ist die Schweiz 
auf offene Märkte angewiesen. Freihandels-
abkommen sind in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten mit steigendem Protektionis-
mus ein sehr wertvolles Instrument für ein 

kleines Land wie die Schweiz. Das 
Freihandels abkommen wird insbesondere 
den Marktzugang und die Rechtssicherheit 
für den Handel mit Waren und Dienstleis-
tungen verbessern. Für 98 Prozent der heu-
tigen Warenausfuhren der Schweiz nach 
Indonesien werden nach Ablauf der Zollab-
baufristen sämtliche Zölle wegfallen. Darü-
ber hinaus umfasst das Abkommen Bestim-
mungen zu Investitionen, zum Schutz des 
geistigen Eigentums, zur nachhaltigen Ent-
wicklung und zur wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit. Gegen das Abkommen wurde 
das Referendum von linken Parteien und 
Umweltorganisationen ergriffen.

Umweltschutz und soziale Standards
Im Freihandelsabkommen mit Indonesien 
erklärt sich zum ersten Mal ein Staat be-
reit, Zollkonzessionen mit verbindlichen 
Nachhaltigkeitsvorschriften zu verknüp-
fen. Es handelt sich somit um ein modernes 
Abkommen, das nicht nur den Handel un-
terstützt, sondern auch zu mehr Nachhal-
tigkeit und Fairness führt. Diese Bestim-
mungen zielen auf den Schutz der Umwelt 
und der Rechte von Arbeitnehmenden. 
Konkret wird etwa verbindlich geregelt, 

dass nur nachhaltig produziertes und rück-
verfolgbares Palmöl von den Vorteilen des 
Abkommens profitieren kann. Auf nicht 
nachhaltig produziertem Palmöl müssen 
somit auch künftig Zölle bezahlt werden. 
Die Hauptargumente der Gegner sind, dass 
der Palmölsektor in Indonesien die Umwelt 
zerstöre und Menschenrechte verletze. Die 
Gegner übersehen, dass die Palmölproble-
matik mit dem Freihandelsabkommen an-
gegangen wird. 

Indonesiens Wirtschaft mit viel Potenzial
Die zunehmende Kaufkraft der indonesi-
schen Mittelschicht macht das Land mit 
einer Bevölkerung von über 260 Millionen 
zu einem sehr interessanten Absatzmarkt 
für die schweizerische Exportwirtschaft. 
Bei einem Gesamtwert von rund 1,4 Milli-
arden Franken weisen die bilateralen Han-
delsströme somit ein deutliches Wachs-
tumspotenzial auf. 2018 lag Indonesien 
auf Rang 47 der Schweizer Handelspartner. 
Das südostasiatische Land verzeichnet 
derzeit ein Wirtschaftswachstum von über 
5 Prozent pro Jahr und könnte bis 2050 ge-
mäss Prognosen zur viertgrössten Volks-
wirtschaft der Welt aufsteigen. Indonesien 
könnte sich neben China und Indien somit 
zum dritten asiatischen Riesen entwickeln. 
Das Handelsabkommen ermöglicht auch 
exportorientierten Unternehmen im Kan-
ton Graubünden gerade in dieser heraus-
fordernden wirtschaftlichen Lage die Er-
schliessung von neuen Märkten.

Die Bestimmungen des modernen Abkommens zielen auf den Schutz der Umwelt und der Rechte 
von Arbeitnehmenden. Bild: Überparteiliches Komitee «Ja zum Abkommen mit Indonesien

«Wird das Abkommen  

abgelehnt, ändert sich nichts 

im Vergleich zu heute.  

Wird das Abkommen jedoch 

angenommen, kann  

nachhaltig produziertes  

Palmöl vom erleichterten 

Import profitieren.»
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